Ausbildungskonzept des Lessing-Gymnasiums Norderstedt 

Die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare ist geregelt durch die OVP (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Lehrkräfte II vom 22. April 2004).

Es gelten die Allgemeinen Ausbildungsstandards, nachzulesen in den „Informationen zum 
Vorbereitungsdienst 3“ (S. 10ff).

Darüber hinaus konkretisiert das Lessing-Gymnasium unter Bezugnahme auf das aktuelle Schulprogramm lt. Beschluss der Schulkonferenz vom 18.04.2005 die Ausbildung seiner Referendarinnen und Referendare mit dem vorliegenden Ausbildungskonzept:

Fachliche und pädagogische Voraussetzungen

Grundsätzlich kann in allen gymnasialen Fächern ausgebildet werden. Dabei ist die fächerspezifische Versorgung der Schule mit Ausbildungslehrkräften zu berücksichtigen.

Über das allgemeine gymnasiale Angebot hinaus bietet das Lessing-Gymnasium:

· ein vielseitiges Angebot an Leistungskursen, teilweise in Kooperation mit unserer Nachbarschule, dem Gymnasium Harksheide

· ein breit gefächertes musisches Profil mit Musikzweig, Chören, Orchestern, Big Band; regelmäßige Auftritte in den Bereichen Musik und Musiktheater, teilweise in Kooperation mit anderen Kulturträgern der Stadt Norderstedt

· regelmäßige Ausstellungen aus dem Kunstunterricht

· kontinuierliche Theater-Arbeit in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften; demnächst zusätzlich einen Grundkurs "Darstellendes Spiel"

· Sportveranstaltungen und Spieleturniere in unterschiedlichen Sportarten (Bundesjugendspiele, Jungen- und Mädchen-Fußball, Basketball, Jugend trainiert für Olympia, Steertpogg-Staffel u.v.m.); Teilnahme an außerschulischen Wettkämpfen und regionalen Schulvergleichen; Schwimmunterricht in der 9. Klasse

· Arbeitsgemeinschaften in Naturwissenschaften und Mathematik; regelmäßige Teilnahme an der Mathe-Olympiade / Arbeitsgemeinschaft in Spanisch / Teilnahme an Fremdsprachenwettbewerben

· PC-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene

· die größte Solar-Anlage auf einem Schuldach in Schleswig-Holstein

· institutionalisierte Formen von Konflikt-Management: Schüler-Streitschlichter, Konfliktrunden

· Schüler-Austausch, Klassenfahrten, Studienfahrten, Projektfahrten, politische Bildungsreisen nach Berlin (10. Klasse), Chor- und Orchesterfahrten etc.

· modern ausgestattete Fachräume

· das Konzept der verlässlichen Halbtagsschule; angestrebt ist die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule

Umsetzung der Ausbildungsverordnung im Schulalltag

Verantwortlich für die inhaltliche und organisatorische Umsetzung der Ausbildungsverordnung ist die Schulleitung.

Bei Dienstantritt erhält die LiA – wie alle neuen Kolleg/innen – eine Mappe mit Informationen zu Schulorganisation, Dienstrecht und Alltagsgeschäft.

Der auszubildenden Lehrkraft wird eine Person pro Fach als Ausbildungslehrer zugeordnet. Die Ausbildungslehrkräfte verfügen über die entsprechende Zertifizierung bzw. sind dabei, diese zu erwerben.

Der Stundenplaner richtet die Stunden nach Möglichkeit so ein, dass die auszubildende Lehrkraft in einer Klasse bzw. einem Kurs des Ausbildungslehrers vollständig hospitieren kann.

Die Ausbildungslehrkraft wird in mindestens einer Stunde der auszubildenden Lehrkraft hospitieren können. 
Die Hospitationsstunden werden gemeinsam ausgewertet.

Hospitationen durch die auszubildende Lehrkraft sind nach vorheriger Absprache bei allen Kolleginnen und Kollegen möglich.

Die auszubildende Lehrkraft hat die Möglichkeit, Klassen-, Kurs- und Austauschfahrten zu begleiten.

Die Mitwirkung an außerunterrichtlichen Aktivitäten, Exkursionen, Projektarbeit, fächerübergreifendem Unterricht u.ä. gehört zur Ausbildung.

Durch eigenverantwortlichen Unterricht und den Unterricht unter Anleitung wird die Ausbildung in  Unter- Mittel- und Oberstufe des Gymnasiums in beiden Fächern abgedeckt.

Hospitationen

Ausbildungslehrkraft und auszubildende Lehrkraft vereinbaren miteinander Form und Inhalt der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung für turnusmäßige Hospitationsstunden.

Für jedes Fach legt die auszubildende Lehrkraft einmal im Halbjahr schriftlich die Konzeption einer umfangreicheren Unterrichtseinheit vor (Thema der Einheit, Themen und Lernziele der Einzelstunden, Hinweise auf methodische Umsetzung, Form der Lernerfolgskontrolle/Leistungsüberprüfung).

Die Schulleitung besucht den Unterricht der LiA mit anschließender Besprechung.

Lehrproben

Die auszubildende Lehrkraft hält i.d.R. einmal im Halbjahr eine Lehrprobe pro Fach. 
Dazu werden die Schulleitung, die beiden betreuenden Ausbildungslehrkräfte und ggf. weitere Lehrkräfte 
in Ausbildung eingeladen.

Es ist ein Stundenentwurf zu erstellen, der Lernzielformulierungen, didaktische und methodische Analysen und einen chronologischen Ablaufplan mit strukturierender Phaseneinteilung enthält.

Die Lehrprobe wird gemeinsam ausgewertet, die Leitung der Besprechung hat die Schulleitung. Auf Wunsch der LiA kann die Besprechung mit einer der Orientierung dienenden Note enden.
Die LiA organisiert in Eigenverantwortung Hospitationen mit den LiAs benachbarter Schulen.

(Stand 20.4.05)

Ergänzung: Gespräche mit der Schulleitungsrunde  s. Anlage

(Ld am 23.5.05)
1
1

